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Gültig für Lieferungen ab 01.01.2020.
Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle früheren Ausgaben 
ihre Gültigkeit. Änderungen behalten wir uns vor.
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Lagerung

Maximale Stapelhöhen zwingend beachten!
 • Palettenhöhe > 1.30 m – maximal 2 Paletten übereinander
 • Palettenhöhe < 1.30 m – maximal 4 Paletten übereinander

PAVAFLEX Paletten dürfen nicht gestapelt werden 

Kantenschutz  
Holzfaserplatten besitzen eine poröse Plattenstruktur. Besonders die 
Bereiche entlang der Plattenkanten sind bei unsachgemässer Handha-
bung anfällig für Beschädigungen. PAVATEX-Platten werden liegend auf 
Paletten verpackt und produktabhängig an Ecken oder Flächen zusätz-
lich geschützt.

Befestigung auf der Ladefläche 
Für den Transport ist es wichtig, die Paletten auf der Ladefläche gegen 
Verrutschen oder Umkippen zu sichern. Bei der Verwendung z.B. von 

Versandkonditionen

Nachfolgend erhalten Sie einen Überblick über die wichtigsten 
Versandkonditionen. Darüber hinaus gelten die allgemeinen 
Verkaufs- und Lieferbedingungen siehe Seite 18 – 19 oder unter  
www.soprema.de. Alle Preise sind freibleibend und verstehen 
sich zzgl. Mehrwertsteuer. Es werden die am Tag der Lieferung 
gültigen Preise berechnet.

Lieferungen
Fixtermine sind nicht möglich. Angegebene Lieferfristen und Termine 
werden möglichst eingehalten. Ansprüche aus verspäteter Lieferung, 
insbesondere die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen und 
Wartezeiten, sind  ausgeschlossen. 
Lieferungen erfolgen palettiert und gerundet in ganzen Verpackungsein-
heiten. Lieferkondition: DDP (Incoterms 2010).
Eine zweite Abladestelle ist nur bei vollen Ladungen bei max. 80 km 
Fahrweg zwischen den Abladestellen möglich.

Lieferzeit
Ein Großteil der aufgeführten Artikel in der aktuellen Preisliste sind in der 
Regel verfügbar. Die davon ausgenommenen Produkte sind mit * ge-
kennzeichnet. Längere Lieferzeiten können saisonbedingt nicht gänzlich 
ausgeschlossen werden.

Paletten
Die Lieferungen erfolgen auf Einwegpaletten, für diese werden keine  
Kosten in Rechnung gestellt.

Paketversand
Pakete können bei Lieferung von Palettenware kostenlos mitgeliefert
werden. Einzelpaketlieferungen mit einem Gewicht über 30 kg werden 
auf Paletten geliefert, die Frachtkosten ergeben sich gemäß der Fracht-
kostenstaffel von Soprema-Lieferungen.
Einzelpaketlieferungen pro Paket bis 30 kg werden mit 30 Euro berechnet.

Entladung und Warenentnahme
Entladung und Warenentnahme erfolgt grundsätzlich durch den Emp-
fänger, diese ist bauseits mit dem Stapler / Kran zu gewährleisten. 
Bei nicht durch den Besteller besetzter Entladestelle übernimmt  die 
SOPREMA GmbH keine Haftung für entladene / abgestellte Ware. 

Zusatzleistungen wie Hebebühne und  Mitnahmestabler sind bei vollen 
Ladungen nach Rücksprache mit dem Vertrieb NL Leutkirch möglich 
(Vorlaufzeit ca. eine Woche, Zuschlag 200 Euro). Bei PAVAFLEX Monola-
dungen ist ein Mitnahmestapler nicht möglich. 

Für eine telefonische Avisierung muss auf der Bestellung explizit darauf 
hingewiesen werden, mit Angabe einer Telefonnummer und Namen des 
Ansprechpartners.

Waren-Rücknahmen
Rücknahmen gelieferter Ware ist nur nach Rücksprache mit dem Ver-
kauf möglich (kostenpflichtig, mind. 15 %  Abschlag vom  Warenwert zzgl. 
Frachtkosten).

Frachtkostenstaffel – PAVATEX Produkte 
Volle Ladungen ab dem Herstellungswerk Golbey ohne zusätzliche 
Frachtkosten. Die Mindestbestellmenge liegt bei 6 Paletten Holzweich-
faserplatten, einen entsprechenden Frachtkostenzuschlag erlauben wir 
zu Berechnen. PAVATEX Bestellungen an: leutkirch@soprema.de

Frachtkostenstaffel – Mix-Ladungen 
Mix-Lieferung ab dem Lager Hof mit PAVATEX (mindestens 6 Paletten 
Holzfaser-Dämmplatten) und weiteren SOPREMA Produkten (Bitumen, 
ALSAN, FLAG oder EFYOS). Der Frachtkostenaufschlag beträgt 6 % 
auf den PAVATEX Warenwert der Bestellung. Für die restlichen Mix-Lie-
ferungen gelten die Frachtbedingungen/Frachtkostenstaffel wie für die 
SOPREMA Lieferungen. 
Mix -Ladungen Bestellung an: hof@soprema.de

Spanngurten zur Fixierung der Paletten ist ein zusätzlicher Kantenschutz  
unabdingbar, um ein Eindrücken der oberen Plattenkanten zu vermeiden.

Zwischenlagerung & Lagerung auf der Baustelle
Auf die Standsicherheit der Palettenstapel ist zu achten (ebene  und sta-
bile Lagerfläche).

 • PAVATEX Produkte sind vor Feuchtigkeit geschützt zu lagern.
 • Einzelne Platten sind eben liegend und trocken auf Paletten oder 

Lagerhölzern zu lagern.
 • Intakte Restplatten können, unter Berücksichtigung der Lagerbedin-

gungen, jederzeit wiederverwendet werden.
 • Unsachgemäße Lagerung (z.B. Hochkant stellen, Feuchtigkeitsein-

wirkung) führt ggf. zu Verformungen die eine einwandfreie Montage 
und Weiterverarbeitung beeinträchtigen. 
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Qualität aus moderner Produktion

PAVATEX by SOPREMA steht für ehrliche, nachhaltige Produkte und ei-
nen zuverlässigen schnellen Service – und das seit über 80 Jahren. Von 
der Rohstoffgewinnung über die Produktion bis hin zum Einbau achten 
wir auf Ressourcenschonung, Qualität und Sorgfalt. 

Mit unserem aktuellen Produktportfolio rund um die Holzfaserdämmung 
stellen wir Ihnen ein leistungsfähiges, vielseitiges Angebot für das nach-
haltige Bauen zur Verfügung. 

Alle PAVATEX Dämmplatten werden mit höchster Sorgfalt in unserem 
Dämmstoffwerk im französischen Golbey gefertigt, einer der nachhal-
tigsten und modernsten Produktionsstätten für Holzfaser-Dämmung. 
Das Werk ist nach ISO 9001 und ISO 14001 zertifiziert und erfüllt höchste 
Ansprüche an Qualität, Ressourcenschonung und Umweltschutz. 

Im Jahr 2019 wurden PAVATEX Dämmprodukte von der internationalen 
Stiftung SOLAR IMPULSE mit dem Label "Efficient Solution” ausgezeichnet. 

Die natureplus®-zertifizierten PAVATEX Dämmplatten 
werden im Trockenverfahren hergestellt. Sie beste-
hen aus unbehandeltem, frischem Nadelholz, das aus  
lokaler nachhaltiger Waldwirtschaft rund um das Dämm- 
stoffwerk stammt. 

IMMER EIN VOLLTREFFER:  
UNSER ALLESKÖNNER ISOLAIR

Doppelter Klimaschutz  
Durch die Nutzung der natürlichen Holzfaser-Dämmung kann die 
CO2-Bilanz für den Bau eines Einfamilienhauses um rund 34.000 kg 
gebundenes CO2 verbessert werden. Zusätzlich verringert die Däm-
mung den CO2-Ausstoß durch den reduzierten Energieverbrauch.

Unter www.pavatex.de erfahren Sie mehr darüber, was unsere Produktion  
und Holzfaser-Dämmplatten in Sachen Nachhaltigkeit zu bieten haben.

ISOLAIR

ISOLAIR

ISOLAIR
ISOLAIR

1. Unterdeckung – Klasse UDP-A gemäß ZVDH 
 Ein sicheres Dach: Sparrenachsmaß bis 135 cm, höchste 
 Hagelwiderstandsklasse HW5 und Schallschutz bis 55 dB.

2.  Putzträgerplatte – WDVSystem-Zulassung 
 Nachhaltiges Holzfaser-Dämmsystem für den Holzbau:  
 Feuerwiderstandsklasse bis zu REI 60 geprüft.

3.  Dämmung für hinterlüftete Fassaden – wasserableitend 
 Für diffusionsoffene, aber gleichzeitig luft- und winddichte  
 natürliche Wandkonstruktionen; bis zu REI 60 geprüft.

4.  Flachdachdämmung – innovativ im System  
 Nachhaltige Holzfaserdämmplatte ISOLAIR, kombiniert mit  
 dem SOPREMA Vapro Premium-Bitumenabdichtungssystem.

PRAXIS-Beispiel: Sie verwenden die bewährte PAVATEX Unterdeckplatte  
ISOLAIR 60 mm für das Dach – und jetzt soll noch eine verputzte Gaube 
ausgeführt werden. Die schnelle und praktische Lösung: Setzen Sie einfach 
die gleiche Platte als Putzträgerplatte mit WDVS-Zulassung ein.

Multifunktionale Formate:   
40, 52, 60 mm: 2500 x 770 mm  
40, 60, 80 mm: 1800 x 580 mm 
60 mm: 2600 x 1250 mm 
60, 80 mm: 2800 x 1270 mm

Entsorgung von Holzfaserdämmstoff-Resten 

Ab sofort bietet PAVATEX by Soprema einen besonders praktischen 
Service an: die komfortable Abholung von PAVATEX Holzfaserdämm-
stoff-Resten direkt von der Baustelle sowie deren Entsorung durch 
ecoservice24. Der Online Service ermöglicht Ihnen mit wenigen Klicks 
die Beauftragung zur kostenpflichtigen Abholung und  die Neubestel-
lung von Bigbags, Säcken und Containern in verschiedenen Größen. 

www.ecoservice24.com 
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Artikel
 [Nr.] 

Dicke
[mm]

Kante Gewicht 
[kg/m²]

Palette
[Stück]

Palette 
[m²]

Palette 
[kg]

Rohdichte  
[kg/m³]

WLS λ 
[W/(mK)]

Preis /m² 
+ MwSt.

00153089 22 N+F 2500 x 770 2480 x 750 5,94 44 84,70 520 270 0,063 8,20 €      

00107513 35 N+F 2500 x 770 2480 x 750 7,20 30 57,75 429 200 0,046 13,00 €    

Format
[mm]

Deckmaß
[mm]

 

Artikel
 [Nr.] 

Dicke
[mm]

Kante Gewicht 
[kg/m²]

Palette
[Stück]

Palette 
[m²]

Palette 
[kg]

Rohdichte  
[kg/m³]

WLS λ 
[W/(mK)]

Preis /m² 
+ MwSt.

00113600 60 N+F 2600 x 1250 2580 x 1230 12,30 18 58,50 720 200 0,046 21,95 €    

00153271 60  A / N+F 2800 x 1270 2800 x 1250 12,30 18 64,01 787 200 0,046 21,95 €    

00153272 80  A / N+F 2800 x 1270 2800 x 1250 16,40 14 49,78 816 200 0,046 29,25 €    

Format
[mm]

Deckmaß
[mm]

Artikel
 [Nr.] 

Dicke
[mm]

Kante Gewicht 
[kg/m²]

Palette
[Stück]

Palette 
[m²]

Palette 
[kg]

Rohdichte  
[kg/m³]

WLS λ 
[W/(mK)]

Preis /m² 
+ MwSt.

00108101 40 N+F 2500 x 770 2480 x 750 8,20 28 53,90 457 200 0,046 14,60 €    

00108912 40 N+F 1800 x 580 1780 x 560 8,20 56 58,46 509 200 0,046 14,60 €    

00107514 52 N+F 2500 x 770 2480 x 750 10,66 20 38,50 425 200 0,046 19,10 €    

00107515 60 N+F 2500 x 770 2480 x 750 12,30 18 34,65 441 200 0,046 21,95 €    

00108196 60 N+F 1800 x 580 1780 x 560 12,30 36 37,58 487 200 0,046 21,95 €    

00107511 80 N+F 1800 x 580 1780 x 560 16,40 28 29,23 504 200 0,046 29,25 €    

Format
[mm]

Deckmaß
[mm]

ISOLAIR 22 & 35

• Dämm- und Unterdeckplatte
• Dämmplatte für hinterlüftete Fassaden
• Putzträger-Dämmplatte 

 

 

DÄMMPRODUKTE

ISOLAIR 40 bis 80 

ISOLAIR 60 & 80 Großformat

• Dämm- und Unterdeckplatte 
• Dämmplatte für hinterlüftete Fassaden
• Putzträger-Dämmplatte mit WDVS-Zulassung PAVACASA 

für Holzuntergrund - Zubehör für WDVS ab Seite 14

2600 x 1250  =  Nut und Feder umlaufend 
2800 x 1270  =  Nut und Feder Längsseite

Palettenformat / LKW-Ladung 
2600 x 1250 x 1200  mm / 16 Paletten 
2800 x 1270 x 1240  mm / 16 Paletten

Palettenformat / LKW-Ladung 
2500 x 770 x 1170  mm /  30 Paletten 
1800 x 1200 x 1240  mm / 28 Paletten

Nut und Feder umlaufend
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Artikel
[Nr.] 

Dicke
[mm]

Kante Gewicht 
[kg/m²]

Palette
[Stück]

Palette 
[m²]

Palette 
[kg]

Rohdichte  
[kg/m³]

WLS λ 
[W/(mK)]

Preis /m² 
+ MwSt.

00107686 40 A 1100 x 600 1100 x 600 4,60 112 73,92 360 115 0,040 9,60 €      

00107687 60 A 1100 x 600 1100 x 600 6,90 72 47,52 348 115 0,040 14,45 €    

00107688 80 A 1100 x 600 1100 x 600 9,20 56 36,96 360 115 0,040 19,15 €    

00107680 100 A 1100 x 600 1100 x 600 11,50 44 29,04 354 115 0,040 24,05 €    

00107681 120 A 1100 x 600 1100 x 600 13,80 36 23,76 348 115 0,040 28,75 €    

Format
[mm]

Deckmaß
[mm]

PAVATHERM
Holzfaserdämmung stumpfkantig

Stumpf umlaufend

Palettenformat / LKW-Ladung 
2180 x 1180 x 1240 mm / 24 Paletten

GROSSFORMAT

FÜR DIE VORFERTIGUNG

Beidseitig verwendbare Platten 

für weniger Verschnitt und 

schnellere Verlegung

Beidseitig verwendbare Platten 

für weniger Verschnitt und 

schnellere Verlegung

Beidseitig verwendbare Platten 

für weniger Verschnitt und 

schnellere Verlegung

MULTIFUNKTIONSPLATTE 

SPART LAGERPLATZ
• Dämm- und Unterdeckplatte
• Dämmplatte für hinterlüftete Fassaden
• Putzträger-Dämmplatte mit WDVS-Zulassung PAVACASA 

für Holzuntergrund. Zubehör für WDVS ab Seite 14

Nut und Feder umlaufend

Palettenformat / LKW-Ladung 
2500 x 770 x 1170 mm / 30 Paletten

Artikel
 [Nr.] 

Dicke
[mm]

Kante Gewicht 
[kg/m²]

Palette
[Stück]

Palette 
[m²]

Palette 
[kg]

Rohdichte  
[kg/m³]

WLS λ 
[W/(mK)]

Preis /m² 
+ MwSt.

00108102 100 N+F 1800 x 580 1780 x 560 14,50 22 22,97 358 145 0,043 33,50 €    

00108103 120 N+F 1800 x 580 1780 x 560 17,40 18 18,79 352 145 0,043 40,20 €    

00108104 140 N+F 1800 x 580 1780 x 560 20,30 16 16,70 364 145 0,043 46,90 €    

00108105 160 N+F 1800 x 580 1780 x 560 23,20 14 14,62 364 145 0,043 53,60 €    

00108106 180 N+F 1800 x 580 1780 x 560 26,30 12 12,53 341 145 0,043 60,30 €    *

00108107 200 N+F 1800 x 580 1780 x 560 29,20 10 10,44 317 145 0,043 67,00 €    *

Format
[mm]

Deckmaß
[mm]

 ISOLAIR 100 bis 200 

• Dämmplatte für das Dach
• Dämmplatte für hinterlüftete Fassaden
• Putzträger-Dämmplatte

Nut und Feder umlaufend

* Produkt auf Anfrage lieferbar innerhalb 3-4 Wochen
Palettenformat / LKW-Ladung 
1800 x 1200 x 1240 mm / 28 Paletten

NEU
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PAVAWALL-BLOC 
Dämmblock 3000 x 600 für WDVS

Stumpf umlaufend

DÄMMPRODUKTE

Artikel
[Nr.] 

Dicke
[mm]

Kante Gewicht 
[kg/m²]

Palette
[Stück]

Palette 
[m²]

Palette 
[kg]

Rohdichte  
[kg/m³]

WLS λ 
[W/(mK)]

Preis /m² 
+ MwSt.

00119947 120 A 3000 x 600 3000 x 600 15,60 18 32,40 505 130 0,042 33,10 €    *

00119964 140 A 3000 x 600 3000 x 600 18,20 16 28,80 524 130 0,042 38,60 €    *

00119371 160 A 3000 x 600 3000 x 600 20,80 14 25,20 524 130 0,042 44,10 €    *

00119963 180 A 3000 x 600 3000 x 600 23,40 12 21,60 505 130 0,042 49,60 €    *

00119962 200 A 3000 x 600 3000 x 600 26,00 10 18,00 468 130 0,042 55,15 €    *

Format
[mm]

Deckmaß
[mm]

WDVS-Zulassung PAVACASA für Holzuntergrund 
Zubehör für WDVS ab Seite 14 
Verputzbar, WDVS-Zulassung für die Dicken 120-200 mm
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PAVAWALL-BLOC 
Dämmblock 600 x 400 für WDVS

Stumpf umlaufend

Palettenformat / LKW-Ladung 
1200 x 1200 x 1240 mm / 44 Paletten

Artikel
[Nr.] 

Dicke
[mm]

Kante Gewicht 
[kg/m²]

Palette
[Stück]

Palette 
[m²]

Palette 
[kg]

Rohdichte  
[kg/m³]

WLS λ 
[W/(mK)]

Preis /m² 
+ MwSt.

00107701 120 A 600 x 400 600 x 400 15,60 54 13,00 217 130 0,042 33,10 €    

00107702 140 A 600 x 400 600 x 400 18,20 48 11,50 225 130 0,042 38,60 €    

00107703 160 A 600 x 400 600 x 400 20,80 42 10,10 225 130 0,042 44,10 €    

00107704 180 A 600 x 400 600 x 400 23,40 36 8,60 217 130 0,042 49,60 €    

00107705 200 A 600 x 400 600 x 400 26,00 30 7,20 202 130 0,042 55,15 €    

00108508 220 A 600 x 400 600 x 400 28,60 30 7,20 221 130 0,042 60,67 €    

00116151 240 A 600 x 400 600 x 400 31,30 24 5,76 200 130 0,042 66,18 €    

Format
[mm]

Deckmaß
[mm]

WDVS-Zulassung PAVACASA für Holzuntergrund und Mauerwerk 
Zubehör für WDVS ab Seite 14 
Verputzbar, WDVS-Zulassung für die Dicken 120-240 mm

Artikel
[Nr.] 

Dicke
[mm]

Kante Gewicht 
[kg/m²]

Palette
[Stück]

Palette 
[m²]

Palette 
[kg]

Rohdichte  
[kg/m³]

WLS λ 
[W/(mK)]

Preis /m² 
+ MwSt.

00107682 140 S 1100 x 600 1085 x 585 18,20 32 21,12 404 115 0,040 34,90 €    

00107683 160 S 1100 x 600 1085 x 585 20,80 28 18,48 404 115 0,040 40,00 €    

00107684 180 S 1100 x 600 1085 x 585 23,40 24 15,84 391 115 0,040 44,90 €    *

00107685 200 S 1100 x 600 1085 x 585 26,00 20 13,20 363 115 0,040 50,00 €    *

00107692 220 S 1100 x 600 1085 x 585 28,60 20 13,20 398 115 0,040 55,00 €    *

00108485 240 S 1100 x 600 1085 x 585 31,20 16 10,60 349 115 0,040 60,00 €    *

Format
[mm]

Deckmaß
[mm]

PAVATHERM
Holzfaserdämmung Stufenfalz

Stufenfalz umlaufend

Palettenformat / LKW-Ladung 
2180 x 1180 x 1240 mm / 24 Paletten

* Produkt auf Anfrage lieferbar innerhalb 3-4 Wochen

Artikel
[Nr.] 

Dicke
[mm]

Kante Gewicht 
[kg/m²]

Palette
[Paket]

Palette 
[m²]

Palette 
[kg]

Rohdichte  
[kg/m³]

WLS λ 
[W/(mK)]

Preis /m² 
+ MwSt.

00112962 40 A 1220 x 575 1220 x 575 2,00 12 84,180 198 50 0,040 5,25 €      

00112963 50 A 1220 x 575 1220 x 575 2,50 10 63,135 188 50 0,040 6,55 €      

00112964 60 A 1220 x 575 1220 x 575 3,00 10 56,120 198 50 0,040 7,90 €      

00112965 80 A 1220 x 575 1220 x 575 4,00 10 42,090 198 50 0,040 10,50 €    

00112966 100 A 1220 x 575 1220 x 575 5,00 12 33,672 198 50 0,040 13,15 €    

00112967 120 A 1220 x 575 1220 x 575 6,00 10 28,060 198 50 0,040 15,75 €    

00112968 140 A 1220 x 575 1220 x 575 7,00 8 22,448 187 50 0,040 18,40 €    

00112969 160 A 1220 x 575 1220 x 575 8,00 10 21,045 198 50 0,040 21,00 €    

00112970 180 A 1220 x 575 1220 x 575 9,00 8 16,836 182 50 0,040 23,65 €    

00112971 200 A 1220 x 575 1220 x 575 10,00 12 16,836 198 50 0,040 26,25 €    

00112972 220 A 1220 x 575 1220 x 575 11,00 10 14,030 184 50 0,040 28,90 €    

00112973 240 A 1220 x 575 1220 x 575 12,00 10 14,030 198 50 0,040 31,50 €    

Format
[mm]

Deckmaß
[mm]

PAVAFLEX 
Flexibler Holzfaserdämmstoff

Stumpf umlaufend

Palettenformat / LKW-Ladung 
1220 x 1150 x 2540 mm / 22 Paletten

Artikel
[Nr.] 

Dicke
[mm]

Kante Gewicht 
[kg/m²]

Palette
[Stück]

Palette 
[m²]

Palette 
[kg]

Rohdichte  
[kg/m³]

WLS λ 
[W/(mK)]

Preis /m² 
+ MwSt.

00107710 80 N+F 1450 x 580 1430 x 560 10,40 28 23,50 275 130 0,042 22,05 €    

00107706 100 N+F 1450 x 580 1430 x 560 13,00 22 18,50 271 130 0,042 27,60 €    

00107707 120 N+F 1450 x 580 1430 x 560 15,60 18 15,10 266 130 0,042 33,10 €    

00107708 140 N+F 1450 x 580 1430 x 560 18,20 16 13,50 275 130 0,042 38,60 €    

00107709 160 N+F 1450 x 580 1430 x 560 20,80 14 11,80 275 130 0,042 44,10 €    

Format
[mm]

Deckmaß
[mm]

Nut und Feder umlaufend
WDVS-Zulassung PAVACASA für Holzuntergrund und Mauerwerk 
Zubehör für WDVS ab Seite 14 
Verputzbar, WDVS-Zulassung für die Dicken 80-160 mm

PAVAWALL-GF
Dämmplatte für WDVS

Palettenformat / LKW-Ladung 
1500 x 1200 x 1240 mm / 36 Paletten

Palettenformat / LKW-Ladung 
3000 x 1200 x 1240 mm / 16 Paletten

* Produkt auf Anfrage lieferbar innerhalb 3-4 Wochen

NEU
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DÄMMPRODUKTE
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LEIBUNGSPLATTE
für Wärmedämmverbundsystem

Stumpf umlaufend

Palettenformat / LKW-Ladung 
2200 x 1200 x 1180 mm / 24 Paletten

Artikel
[Nr.] 

Dicke
[mm]

Kante Gewicht 
[kg/m²]

Palette
[Stück]

Palette 
[m²]

Palette 
[kg]

Rohdichte  
[kg/m³]

WLS λ 
[W/(mK)]

Preis /m² 
+ MwSt.

00152641 30 A 1100 x 600 1100 x 600 4,65 148 97,68 454 155 0,046 6,50 €      

00152642 40 A 1100 x 600 1100 x 600 6,20 112 73,92 458 155 0,046 13,05 €    

Format
[mm]

Deckmaß
[mm]

Artikel
[Nr.] 

Dicke
[mm]

Kante Gewicht 
[kg/m²]

Palette
[Stück]

Palette 
[m²]

Palette 
[kg]

Rohdichte  
[kg/m³]

WLS λ 
[W/(mK)]

Preis /m² 
+ MwSt.

00153159 40 A 1100 x 600 1100 x 600 7,80 112 68,30 533 195 0,046 13,90 €    

00153160 60 A 1100 x 600 1100 x 600 11,70 72 47,52 556 195 0,046 20,90 €    

00153161 80 A 1100 x 600 1100 x 600 15,60 56 36,96 577 195 0,046 29,80 €    

Format
[mm]

Deckmaß
[mm]

PAVABOARD
für Fußbodensysteme

Stumpf umlaufend

Palettenformat / LKW-Ladung 
2200 x 1200 x 1140 mm / 24 Paletten

PAVATHERM-PROFIL
für Fußbodenaufbauten

Nut und Feder umlaufend

Palettenformat / LKW-Ladung 
2200 x 1200 x 1180 mm / 24 Paletten

Artikel
[Nr.] 

Dicke
[mm]

Kante Gewicht 
[kg/m²]

Palette
[Stück]

Palette 
[m²]

Palette 
[kg]

Rohdichte  
[kg/m³]

WLS λ 
[W/(mK)]

Preis /m² 
+ MwSt.

00152671 40 N+F 1100 x 580 1080 x 560 6,20 112 71,46 443 160 0,043 11,70 €    

00152672 60 N+F 1100 x 580 1080 x 560 9,30 72 45,94 427 160 0,043 17,60 €    

00152673 80 N+F 1100 x 580 1080 x 560 12,40 56 35,73 443 160 0,043 23,40 €    

Format
[mm]

Deckmaß
[mm]

Verputzbar im Innenbereich (für Innenwand- & Untersparrendämmung) 
Zubehör ab Seite 14

PAVANATUR 
Standarddämmplatte

Stumpf umlaufend

Palettenformat / LKW-Ladung  
2400 x 1200 x 1240 mm / 44 Paletten  
2500 x 1200 x 1280 mm  / 20 Paletten

Artikel
[Nr.] 

Dicke
[mm]

Kante Gewicht 
[kg/m²]

Palette
[Stück]

Palette 
[m²]

Palette 
[kg]

Rohdichte  
[kg/m³]

WLS λ 
[W/(mK)]

Preis /m² 
+ MwSt.

00153146 8 A 1200 x 600 1200 x 600 1,84 276 198,72 366 230 0,070 auf Anfrage 

00153133 10 A 2500 x 1200 2500 x 1200 2,30 114 342,00 787 230 0,070 auf Anfrage 

00153135 12 A 2500 x 1200 2500 x 1200 2,76 95 285,00 787 230 0,070 auf Anfrage 

00153137 16 A 2500 x 1200 2500 x 1200 3,68 70 210,00 773 230 0,070 auf Anfrage 

00153140 19 A 2500 x 1200 2500 x 1200 4,37 60 180,00 787 230 0,070 auf Anfrage 

Format
[mm]

Deckmaß
[mm]

Artikel
[Nr.] 

Dicke
[mm]

Kante Gewicht 
[kg/m²]

Palette
[Stück]

Palette 
[m²]

Palette 
[kg]

Rohdichte  
[kg/m³]

WLS λ 
[W/(mK)]

Preis /m² 
+ MwSt.

00153239 30 N+F 1450 x 580 1430 x 560 6,15 74 62,23 383 195 0,046 11,90 €    

00153048 40 N+F 1450 x 580 1430 x 560 6,20 56 47,10 292 150 0,043 13,20 €    

00153049 60 N+F 1450 x 580 1430 x 560 9,30 36 30,28 282 150 0,043 19,80 €    

00153050 80 N+F 1450 x 580 1430 x 560 12,40 28 23,55 292 150 0,043 26,40 €    

ACHTUNG Gewicht passt nicht zur Rohdichte (Marketingwert)

Format
[mm]

Deckmaß
[mm]

PAVADENTRO-LIGHT
Innendämmplatte aus Holzfaser

Nut und Feder umlaufend

Palettenformat / LKW-Ladung 
1500 x 1200 x 1240 mm / 36 Paletten

Verputzbar im Innenbereich (für Mauer-, Fachwerk bei denkmalgeschützten Fassaden, Massivholzwand oder Holzuntergrund) 
Zubehör ab Seite 14

NEU

NEU

NEU

NEU



GÜLTIG FÜR LIEFERUNGEN AB 01.01.2020

Artikel
[Nr.] 

cbm / Palette
[m3]

Gewicht / Palette
[kg]

Preis /Sack 
+ MwSt.

00107620 1,20 128 17,20 €

Inhalt
[l]

Sack/Gewicht 
[kg]

Sack / Palette 
[Stück]

9 12100

PAVASELF
Mineralische Dämmschüttung

Palettenformat / LKW-Ladung 
1200 x 800 x 1200 mm / 48 Paletten

DÄMMPRODUKTE

Newsletter 

QR-Code scannen 

und direkt anmelden.
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für PAVATHERM-PROFIL und  ISOLAIR 35 mm 

Bedarfsrichtwert pro m2 – Fläche Anteil Fugenlatte 
1,3 lfm bei ISOLAIR 35 mm 
1,7 lfm bei PAVATHERM-PROFIL 40/60/80 mm 

Artikel
[Nr.] 

Dicke
[mm]

Kante Bund 
[lfm]

Preis /lfm
+ MwSt.

00107528 35 N+F 1800 x 50 36 3,30 €      

Format
[mm]

Paket
[kg]

57

Bund
[Stück]

20

Gewicht
[kg/lfm]

1,58

PAVATEX NK-FUGENLATTE

PAVAPLANUM
Natürliche Ausgleichsschüttung

Palettenformat / LKW-Ladung 
1200 x 800 x 1200 mm / 48 Paletten

Artikel
[Nr.] 

cbm / Palette
[m3]

Gewicht / Palette
[kg]

Preis /Sack 
+ MwSt.

00107614 0,72 470 13,90 €

Inhalt
[l]

Gewicht / Sack
[kg]

Sack / Palette 
[Stück]

25 1840



GÜLTIG FÜR LIEFERUNGEN AB 01.01.2020
DICHTPRODUKTE – BAHNEN

ZUBEHÖR PAVATEX ADB
First- und Gratbahn

mit integrierten  
Selbstklebestreifen

Artikel
[Nr.] 

Rollengewicht
[kg]

Rolle pro Karton
[Stück]

Preis /lfm 
+ MwSt.

00107629 4,00 1 3,85 €

Rollenbreite
[lfm]

Rollenlänge
[lfm]

Rollenfläche
[m²]

0,5 25 12,5
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Artikel
[Nr.] 

Rollengewicht
[kg]

Rollen pro Palette
[Stück]

Preis /m² 
+ MwSt.

00111137 14,00 20 3,45 €

Rollenbreite
[lfm]

Rollenlänge
[lfm]

Rollenfläche
[m²]

1,5 50 75

PAVATEX ADB
Diffusionsoffene Unterdeckbahn

mit wechselseitig integrierten  
Selbstklebestreifen

Artikel
[Nr.] 

Rollengewicht
[kg]

Rollen pro Palette
[Stück]

Preis /m² 
+ MwSt.

00107632 13,00 50 2,85 €

Rollenbreite
[lfm]

Rollenlänge
[lfm]

Rollenfläche
[m²]

1,5 50 75

PAVATEX DSB 2
Dachschalungsbahn

mit wechselseitig integrierten  
Selbstklebestreifen

Artikel
[Nr.] 

Rollengewicht
[kg]

Rollen pro Palette
[Stück]

Preis /m² 
+ MwSt.

00107633 15,00 30 4,00 €

Rollenbreite
[lfm]

Rollenlänge
[lfm]

Rollenfläche
[m²]

1,5 50 75

PAVATEX FBA
Fassadenbahn

Hoch UV-beständig

Artikel
[Nr.] 

Rollengewicht
[kg]

Rollen pro Palette
[Stück]

Preis /m² 
+ MwSt.

00107634 13,00 20 2,95 €

Rollenlänge
[lfm]

Rollenfläche
[m²]

Rollenbreite
[lfm]

1,5 50 75

PAVATEX LDB 0.02
Diffusionsoffene Luftdichtbahn

mit wechselseitig integrierten  
Selbstklebestreifen

Artikel
[Nr.] 

Rollengewicht
[kg]

Rollen pro Palette
[Stück]

Preis /m² 
+ MwSt.

00107631 9,00 50 2,15 €

Rollenbreite
[lfm]

Rollenlänge
[lfm]

Rollenfläche
[m²]

1,5 50 75

PAVATEX DB 3,5
Dampfbremsbahn



GÜLTIG FÜR LIEFERUNGEN AB 01.01.2020
DICHTPRODUKTE – BAHNEN

Artikel
[Nr.] 

Inhalt Dose
[l]

Kartoninhalt
[Dosen]

Preis /Stück
+ MwSt.

00107719 1,00 6 46,60 €

Gewicht / Karton
[kg]

6,7

ZUBEHÖR PAVATEX UDB  
Quellschweissmittel

ZUBEHÖR PAVATEX UDB  
Pinselflasche

Artikel
[Nr.] 

Füllvermögen
[l]

Kartoninhalt
[Flasche]

00107489 0,50 1  50,70 €

Preis /Stück
+ MwSt.

Gewicht / Karton
[kg]

0,15

ZUBEHÖR PAVATEX UDB  
Manschette

Artikel
[Nr.] 

Kartoninhalt
[Stück]

Preis /Stück
+ MwSt.

00107529 10 20,50 €         

Gewicht / Karton
[kg]

1,00

ZUBEHÖR PAVATEX UDB 
UDB Streifen

Artikel
[Nr.] 

Rollengewicht
[kg]

Verpackungseinheit
[Stück]

Preis /m² 
+ MwSt.

00107488 15,00 5 12,30 €

Rollenbreite
[lfm]

Rollenlänge
[lfm]

Rollenfläche
[m²]

0,3 25 7,5

Für Rohrdurchdringungen
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PAVATEX UDB
Verschweissbare Unterdeckbahn

Artikel
[Nr.] 

Rollengewicht
[kg]

Rollen pro Palette
[Stück]

Preis /m² 
+ MwSt.

00107651 25,00 20 8,80 €

Rollenbreite
[lfm]

Rollenlänge
[lfm]

Rollenfläche
[m²]

1,5 50 75

PAVATEX DB 28
Dampfbremsbahn

Artikel
[Nr.] 

Rollengewicht
[kg]

Rollen pro Palette
[Stück]

Preis /m² 
+ MwSt.

00107630 9,00 50 2,05 €

Rollenbreite
[lfm]

Rollenlänge
[lfm]

Rollenfläche
[m²]

1,5 50 75



GÜLTIG FÜR LIEFERUNGEN AB 01.01.2020

Artikel
[Nr.] 

Gewicht/ Karton  
[kg]

Zubehör
[Kippspitzen]

00107535 8,00 20 7,15 €           

 pro Gebinde
[ml/g]

Kartoninhalt
[Stück]

Preis /Stück
+ MwSt.

Kartusche 310 / 445 20

Artikel
[Nr.] 

Gewicht/ Karton  
[kg]

Zubehör
[Kippspitzen]

Zubehör
[Großkegeldüsen]

00115129 5,64 12 - 13,75 €         

00107576 9,00 - 10 20,35 €         

Preis /Stück
+ MwSt.

Schlauchbeutel 600 / 900 10

 pro Gebinde
[ml/g]

Kartoninhalt
[Stück]

Kartusche 310 / 470 12

Artikel
[Nr.] 

Inhalt pro Gebinde
[l]

Kartoninhalt
[Stück]

00107618 1 6 34,40 €       

Preis /Stück 
+ MwSt.

Gebinde

Flasche

PAVABOND
Universal Anschlusskleber

PAVACOLL 310 / 600
Klebstoff zum Abdichten

Anwendung: Für PAVATEX-Holzfaserplatten und -Bahnen

Anwendung: Universal Anschlusskleber für PAVATEX-Bahnen

PAVAPRIM
Lösemittelfreier Primer

DICHTPRODUKTE – UNTERGRUNDVORBEREITUNG

DICHTPRODUKTE – KLEBER
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PAVATAPE 75 / 150
Butylkautschukband

DICHTPRODUKTE – BÄNDER

Artikel
[Nr.] 

pro Karton
[lfm]

Gewicht pro Karton
[kg]

Preis /lfm 
+ MwSt.

00107625 90,00 13,00 2,25 €

00107623 60,00 13,30 3,50 €150 15 4

Rollenbreite
[mm]

Rollenlänge
[lfm]

Rollen pro Karton
[Stück]

75 15 6



GÜLTIG FÜR LIEFERUNGEN AB 01.01.2020

PAVAFIX SN BAND
Schrauben- und Nageldichtungsband

Artikel
[Nr.] 

pro Karton
[lfm]

Gewicht pro Karton
[kg]

Preis /lfm
+ MwSt.

00107584 270,00 2,40 0,45 €

Rollenbreite
[mm]

Rollenlänge
[lfm]

Rollen pro Karton
[Stück]

55 30 9

PAVATAPE FLEX
Dehnbahres Butylkautschukband

PAVAFIX 60 / 20_40 / 150
Allround Acrylatklebeband

Artikel
[Nr.] 

pro Karton
[lfm]

Gewicht pro Karton
[kg]

Preis /lfm 
+ MwSt.

00107582 100,00 2,80 0,90 €

00107581 100,00 2,80 1,35 €

00107580 50,00 3,20 2,45 €150 25 2

Rollenbreite
[mm]

Rollenlänge
[lfm]

Rollen pro Karton
[Stück]

20+40 = 60 25 4

60 25 4

Artikel
[Nr.] 

pro Karton
[lfm]

Gewicht pro Karton
[kg]

Preis /lfm 
+ MwSt.

00107622 30,00 2,00 1,65 €

Rollenbreite
[mm]

Rollenlänge
[lfm]

Rollen pro Karton
[Stück]

12 10 3

PAVATAPE 12
Doppelseitiges Butylkautschukband

Artikel
[Nr.] 

pro Karton
[lfm]

Gewicht pro Karton
[kg]

Preis /lfm
+ MwSt.

00107626 40,00 10,80 4,10 €

Rollenbreite
[mm]

Rollenlänge
[lfm]

Rollen pro Karton
[Stück]

80 5 8

DICHTPRODUKTE – BÄNDER

Artikel
[Nr.] 

Länge
[mm]

pro Paket
[Stück]

Preis / Stück
+ MwSt.

00107490 330 1 59,50 €             

DÄMMSTOFFMESSER
für PAVAFLEX

Artikel
[Nr.] 

Länge
[mm]

Preis / Paket
+ MwSt.

00107527 Wellenmesser für Stichsäge 152 5 x 3 = 15 77,85 €             

00107526 Wellenmesser für Säbelsäge 225 5 x 3 = 15 96,25 €             

pro Paket
[Stück]

SÄGEBLÄTTER
Stichsäge / Säbelsäge

Artikel
[Nr.] 

Spannzapfen Ø
[mm]

pro Paket
[Stück]

Preis / Stück
+ MwSt.

00108276 13 1 180,40 €           

Durchmesser
[mm]

Schnitttiefe
[mm]

Ø 106,5 85

WEICHFASERBOHRER

WERKZEUGE
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Artikel
[Nr.] 

Gewicht / Karton
[kg]

Karton
[Stück]

Preis / Karton
+ MwSt.

00107718 0,6 100 13,00 €

Länge
[mm]

30

SOCKELPROFIL-VERBINDER
Kunststoff

Artikel
[Nr.] 

Gewicht / Karton
[kg]

Karton
[Stück]

Preis / Karton
+ MwSt.

00107563 0,8 100 21,95 €

Durchmesser
[mm]

60

BEFESTIGUNGSTELLER
für Laibungsplatten

Artikel
[Nr.] 

Gewicht / Karton
[kg]

Bund
[Stück]

Preis /lfm
+ MwSt.

00107554 4,5 10 3,25 €

00107555 5,2 10 3,60 €

00107556 6,0 10 5,65 €

00107552 9,0 10 7,15 €

00107553 7,0 6 8,40 €

2500

Länge
[mm]

Dämmstoffdicke
[mm]

40

2500

2500

60

80

2500

2500

100

120

SOCKELPROFIL ALU

PAVACASA – ZUBEHÖR WDVS

Artikel
[Nr.] 

Gewicht / Karton
[kg]

pro Karton
[Stück]

Preis / Karton
+ MwSt.

00107537 3,0 100 57,10 €

00107538 3,4 100 65,70 €

00107539 3,7 100 77,75 €

00107540 3,9 100 93,35 €

00107541 4,3 100 120,00 €

00107542 4,5 100 141,00 €

00107543 5,0 100 161,75 €

00107544 5,4 100 187,70 €

00107545 5,7 100 217,55 €

00107546 6,0 100 240,60 €

Dämmstärke
[mm]

Länge
[mm]

60 115

80 135

100 155

120 175

140 195

160 215

180 235

240 295

200 255

220 275

BEFESTIGUNGSDÜBEL
für mineralische Untergründe

Artikel
[Nr.] 

Gewicht / Karton
[kg]

pro Karton
[Stück]

Preis / Karton 
+ MwSt.

00107574 2,0 100 56,70 €

00107564 2,2 100 66,30 €

00107565 2,4 100 74,10 €

00107566 2,7 100 81,65 €

00107567 2,9 100 89,90 €

00107569 3,2 100 105,50 €

00107570 3,4 100 112,40 €

00107568 3,7 100 127,00 €

00107571 4,0 100 142,20 €

00107572 4,3 100 160,30 €

00107573 4,5 100 179,30 €

220 260

240 280

180 220

200 240

140 180

160 200

100 140

120 160

Dämmstärke
[mm]

Länge
[mm]

40 80

60 100

80 120

BEFESTIGUNGSSCHRAUBE
für Holzuntergründe

inkl. Verschlussstopfen

inkl. Verschlussstopfen

Sockelprofil Alu ohne Befestigungsmittel
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Artikel
[Nr.] 

Gewicht / Karton
[kg]

 Karton
[Stück]

Preis /lfm 
+ MwSt.

00107536 10 20 2,25 €

Rollenlänge
[mm]

8000

Bandbreite
[mm]

15

Fugenbreite
[mm]

für Fugen 3-7

FUGENDICHTBAND

Artikel
[Nr.] 

Gewicht / Karton
[kg]

Karton
[Stück]

Preis / Stück
+ MwSt.

00107548 6,50 12 9,75 €

Inhalt Kartusche
[ml/g]

310 / 445

PAVACASA FUGENFÜLLER

Artikel
[Nr.] 

Karton
[lfm]

Karton
[Stück]

Preis / lfm 
+ MwSt.

00115450 100 40 3,90 €

Länge
[mm]

Gewicht / Karton
[kg]

2500 9

AUFSTECKPROFIL
Kunststoff für 10 mm Putz

Artikel
[Nr.] 

Länge
[mm]

Gewicht / Karton
[kg]

Karton
[Stück]

pro Karton
[lfm]

Preis /lfm
+ MwSt.

00107551 2000 12 15 30 9,00 €

00107549 2000 13 15 30 9,75 €

00107550 2000 14 15 30 10,20 €120 - 220

Sockelprofiltiefe
[mm]

80

100

120

Dämmstoffdicke
[mm]

120 - 180

120 - 200

SOCKELPROFIL
Kunststoff zum Aufschieben

Artikel
[Nr.] 

Gewicht/ Karton
[kg]

Karton
[Stück]

Karton
[lfm]

Preis /lfm
+ MwSt.

00115448 28 27 54 8,60 €

Länge
[mm]

2000

Dämmstoffdicke
[mm]

120 - 220

SOCKELMONTAGEPROFIL
Kunststoff

PAVACASA – ZUBEHÖR WDVS

Artikel [Nr.] Karton
[lfm]

Karton
[Stück]

Preis / lfm
+ MwSt.

00115449 50 20 5,50 €

Länge
[mm]

Gewicht / Karton
[kg]

2500 6

AUFSTECKPROFIL
Alu für 10 mm Putz

30
10

0

100
100

32
,5

120

30
10

0

100
100

32
,5

80 / 100 / 120

Sockelprofiltiefe 80/100 mm:  
Bei Verwendung zwischen Perimeterdämmung und WDVS ohne Sockelmontageprofil

Für das Verfüllen von Verlegefugen beim WDVS 
bis max. 5 mm.

Für wind- und schlagregendichte  
Anschlüsse an andere Bauteile.

Produkt auf Anfrage lieferbar innerhalb 3-4 Wochen

Produkt auf Anfrage lieferbar innerhalb 3-4 Wochen

15SOPREMA GmbH | Preisliste 2020



GÜLTIG FÜR LIEFERUNGEN AB 01.01.2020

Artikel
[Nr.] 

Inhalt pro Gebinde
[kg]

Kartoninhalt
[Stück]

00115379 Eimer 6 1 20,80 €

00115380 Eimer 12 1 20,80 €

Preis /kg
+ MwSt.

PAVAFLASH
Abdichtungsharz

Artikel
[Nr.] 

pro Set
[Stück]

Preis / Set
+ MwSt.

00041760 Pinsel Breite 60 mm (Set mit 12 STK) 12 36,00 €             

00052819 ALSAN SCHERE - 30 cm 1 24,30 €             

00041210 Gewebesteinband Silber 50 mm 1 12,42 €             

Artikel
[Nr.] 

pro Pack
[Stück]

Preis / Stück
+ MwSt.

00100296 ALSAN RÜHRHÖLZER 10 4,86 €               

Artikel
[Nr.] 

Rollenlänge
[lfm]

Rollen pro Karton
[Stück]

Preis / lfm
+ MwSt.

00041559 ALSAN FLEECE 110 P - 25cm/50m 50,00 1 1,62 €               

00115454 ALSAN FLEECE 110 P - 25cm/10m  10,00 1 1,95 €               

Artikel
[Nr.] 

pro Set
[Stück]

Preis / Set
+ MwSt.

00110883 ALSAN FLEECE 110 P Lüfterset E - Ø100mm 1 12,51 €             

00110885 ALSAN FLEECE 110 P Lüfterset F - Ø125mm 1 12,51 €             

00112399 ALSAN FLEECE 110 P - INNENECKE - 5 STK 5 22,50 €             

00112498 ALSAN FLEECE 110 P - AUSSENECKE - 5 STK 5 22,50 €             

Rollenbreite
[cm]

25

25

Artikel
[Nr.] 

pro Pack
[Stück]

Preis / Pack
+ MwSt.

00101819 ALSAN NITRILHANDSCHUHE - 100 Stück 100 26,64 €             

00041764 ALSAN FELLROLLER - 10 cm 10 18,36 €             

00100491 ALSAN ROLLERBÜGEL - 10 cm 1 2,70 €               

00100768 ALSAN 076 Reiniger - 1 L 1 16,20 €             

PAVAFLASH

PAVAFLASH ZUBEHÖR
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PRAKTISCHER KLIMASCHUTZ
MIT SYSTEM PLANEN

Es gibt viele Möglichkeiten ein Gebäude zu dämmen. Vergleicht man die Ökobilanzen, so hat die Holzfa-
serdämmung entscheidende Vorteile. Die ökologischen Dämmstoffe werden aus dem nachwachsenden 
Rohstoff Holz gewonnen und ressourcenschonend hergestellt. Aufgrund ihrer natürlichen Eigenschaften 
tragen sie gleich zweifach zur CO2-Reduktion bei: Zum einen ist Holz ein natürlicher CO2-Speicher, zum 
anderen wird durch die Gebäudedämmung CO2 eingespart. 

Planen Sie den Klimaschutz mit ein: Mit dem neuen PAVATEX Online-Systemfinder können Sie einfach 
und schnell die passende natureplus®-zertifizierte Dämmung für Ihr Bauprojekt ermitteln. 

Mit wenigen Klicks zum  
richtigen Dämmsystem.  

Mit vielen praktischen  
Downloads für die Planung. 

Weitere Informationen finden Sie auf www.pavatex.de



GÜLTIG FÜR LIEFERUNGEN AB 01.01.2020

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen

§ 1 Geltungsbereich, Form
(1) Die vorliegenden Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen (AVB) gelten für 
alle unsere Geschäftsbeziehungen mit unseren Auftraggebern. Die AVB gelten nur, 
wenn der Auftraggeber Unternehmer (§ 14 BGB), eine juristische Person des öffentli-
chen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist.
(2) Die AVB gelten insbesondere für Verträge über den Verkauf und/oder die Liefe-
rung beweglicher Sachen („Ware“), ohne Rücksicht darauf, ob wir die Ware selbst 
herstellen oder bei Partnerunternehmen einkaufen (§§ 433, 650 BGB). Sofern nichts 
anderes vereinbart, gelten die AVB in der zum Zeitpunkt der Bestellung des Auftrag-
gebers gültigen bzw. jedenfalls in der ihm zuletzt in Textform mitgeteilten Fassung als 
Rahmenvereinbarung auch für gleichartige künftige Verträge, ohne dass wir in jedem 
Einzelfall wieder auf sie hinweisen müssten.
(3) Unsere AVB gelten ausschließlich. Abweichende, entgegenstehende oder ergän-
zende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Auftraggebers werden nur dann und 
insoweit Vertragsbestandteil, als wir ihrer Geltung ausdrücklich zugestimmt haben. 
Dieses Zustimmungserfordernis gilt in jedem Fall, beispielsweise auch dann, wenn 
wir in Kenntnis der AGB des Auftraggebers die Lieferung an ihn vorbehaltlos aus-
führen.
(4) Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit dem Auftraggeber (ein-
schließlich Nebenabreden, Ergänzungen und Änderungen) haben in jedem Fall 
Vorrang vor diesen AVB. Für den Inhalt derartiger Vereinbarungen ist, vorbehaltlich 
des Gegenbeweises, ein schriftlicher Vertrag bzw. unsere schriftliche Bestätigung 
maßgebend.
(5) Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen des Auftraggebers in Bezug auf den 
Vertrag (z.B. Fristsetzung, Mängelanzeige, Rücktritt oder Minderung), sind schrift-
lich, d.h. in Schrift- oder Textform (z.B. Brief, E-Mail, Telefax) abzugeben. Gesetzliche 
Formvorschriften und weitere Nachweise insbesondere bei Zweifeln über die Legiti-
mation des Erklärenden bleiben unberührt.
(6) Hinweise auf die Geltung gesetzlicher Vorschriften haben nur klarstellende Be-
deutung. Auch ohne eine derartige Klarstellung gelten daher die gesetzlichen Vor-
schriften, soweit sie in diesen AVB nicht unmittelbar abgeändert oder ausdrücklich 
ausgeschlossen werden.

§ 2 Angebot und Vertragsschluss
(1) Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Dies gilt auch, wenn wir 
dem Auftraggeber Kataloge, technische Dokumentationen (z.B. Zeichnungen, Plä-
ne, Berechnungen, Kalkulationen, Verweisungen auf DIN-Normen), sonstige Pro-
duktbeschreibungen oder Unterlagen – auch in elektronischer Form – überlassen 
haben, an denen wir uns Eigentums- und Urheberrechte vorbehalten.
(2) Die Bestellung der Ware durch den Auftraggeber gilt als verbindliches Vertrag-
sangebot. Sofern sich aus der Bestellung nichts anderes ergibt, sind wir berechtigt, 
dieses Vertragsangebot innerhalb von 14 Tagen nach seinem Zugang bei uns anzu-
nehmen.
(3) Die Annahme kann entweder schriftlich (z.B. durch Auftragsbestätigung) oder 
durch Auslieferung der Ware an den Auftraggeber erklärt werden.
(4) Allein maßgeblich für die Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Auftragge-
ber ist der schriftlich geschlossene Vertrag, einschließlich dieser AVB. Dieser gibt 
alle Abreden zwischen den Vertragsparteien vollständig wieder. Mündliche Zusagen 
unsererseits vor Abschluss des Vertrages sind unverbindlich und mündliche Abre-
den der Vertragsparteien werden durch den schriftlichen Vertrag ersetzt, sofern sich 
nicht jeweils ausdrücklich aus ihnen ergibt, dass sie verbindlich fortgelten.
(5) Ergänzungen und Abänderungen der getroffenen Vereinbarungen einschließlich 
dieser AVB bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Mit Ausnahme von Ge-
schäftsführern oder Prokuristen sind unsere Mitarbeiter nicht berechtigt, von der 
schriftlichen Vereinbarung abweichende mündliche Abreden zu treffen. Zur Wahrung 
der Schriftform genügt die telekommunikative Übermittlung, insbes. per Fax oder 
per E-Mail, sofern die Kopie der unterschriebenen Erklärung übermittelt wird. 
(6) Die in Informationsmaterialien oder elektronischen Informationsmedien enthal-
tenen Angaben, wie Beschreibungen, Maße, Gewichte, Leistungs- oder Verbrauchs-
daten sind nur rechtlich verbindlich, wenn sie ausdrücklich Bestandteil einer wirk-
samen Vereinbarung sind. Die Angaben sind lediglich als Informationen tatsächlicher 
Art zu verstehen, die vom Auftraggeber im Hinblick auf die Verhältnisse des Einzel-
falls zu würdigen sind. 
(7) Beschaffenheitsvereinbarungen sowie sämtliche sonstigen Erklärungen zur Be-
schaffenheit unserer Lieferungen und Leistungen stellen keine Garantie gemäß § 
443 BGB dar, es sei denn, wir haben ausdrücklich eine Garantie übernommen.
(8) Soweit unsere Lieferungen in den Anwendungsbereich der Verordnung (EU) Nr. 
305/2011 (EU-Bauprodukteverordnung) fallen, erklärt sich der Auftraggeber damit 
einverstanden, dass die betroffene Leistungserklärung ausschließlich im Internet auf 
der Website des jeweiligen Herstellers der zu liefernden Ware elektronisch zur Verfü-
gung gestellt wird.

§ 3 Lieferfrist und Lieferverzug
(1) Die Lieferfrist wird individuell vereinbart bzw. von uns bei Annahme der Bestellung 
angegeben. 
(2) Sofern wir verbindliche Lieferfristen aus Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, 
nicht einhalten können (Nichtverfügbarkeit der Leistung), werden wir den Auftragge-
bern hierüber unverzüglich informieren und gleichzeitig die voraussichtliche, neue 
Lieferfrist mitteilen. Ist die Leistung auch innerhalb der neuen Lieferfrist nicht verfüg-
bar, sind wir berechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten; eine bereits 
erbrachte Gegenleistung des Auftraggebers werden wir unverzüglich erstatten. Als 
Fall der Nichtverfügbarkeit der Leistung in diesem Sinne gilt insbesondere die nicht 
rechtzeitige Selbstbelieferung durch unseren Zulieferer, wenn wir ein kongruentes 
Deckungsgeschäft abgeschlossen haben, weder uns noch unseren Zulieferer ein 
Verschulden trifft oder wir im Einzelfall zur Beschaffung nicht verpflichtet sind.
(3) Der Eintritt unseres Lieferverzugs bestimmt sich nach den gesetzlichen Vor-

schriften. In jedem Fall ist aber eine Mahnung durch den Auftraggeber erforderlich. 
Geraten wir in Lieferverzug, so kann der Auftraggeber pauschalierten Ersatz seines 
Verzugsschadens verlangen. Die Schadenspauschale beträgt für jede vollendete 
Kalenderwoche des Verzugs 0,5% des Nettopreises (Lieferwert), insgesamt jedoch 
höchstens 5% des Lieferwerts der verspätet gelieferten Ware. Uns bleibt der Nach-
weis vorbehalten, dass dem Auftraggeber gar kein Schaden oder nur ein wesentlich 
geringerer Schaden als vorstehende Pauschale entstanden ist.
(4) Die Rechte des Auftraggebers gem. § 8 dieser AVB und unsere gesetzlichen 
Rechte, insbesondere bei einem Ausschluss der Leistungspflicht (z.B. aufgrund 
Unmöglichkeit oder Unzumutbarkeit der Leistung und/oder Nacherfüllung), bleiben 
unberührt.

§ 4 Lieferung, Gefahrübergang, Abnahme, Annahmeverzug
(1) Die Lieferung erfolgt ab Lager, wo auch der Erfüllungsort für die Lieferung und 
eine etwaige Nacherfüllung ist. Auf Verlangen und Kosten des Auftraggebers wird 
die Ware an einen anderen Bestimmungsort versandt (Versendungskauf). Soweit 
nicht etwas anderes vereinbart ist, sind wir berechtigt, die Art der Versendung (ins-
besondere Transportunternehmen, Versandweg, Verpackung) selbst zu bestimmen.
(2) Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der 
Ware geht spätestens mit der Übergabe auf den Auftraggebern über. Beim Ver-
sendungskauf geht jedoch die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen 
Verschlechterung der Ware sowie die Verzögerungsgefahr bereits mit Auslieferung 
der Ware an den Spediteur, den Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der 
Versendung bestimmten Person oder Anstalt über. Soweit eine Abnahme vereinbart 
ist, ist diese für den Gefahrübergang maßgebend. Auch im Übrigen gelten für eine 
vereinbarte Abnahme die gesetzlichen Vorschriften des Werkvertragsrechts ent-
sprechend. Der Übergabe bzw. Abnahme steht es gleich, wenn der Auftraggeber im 
Verzug der Annahme ist.
(3) Kommt der Auftraggeber in Annahmeverzug, unterlässt er eine Mitwirkungshand-
lung oder verzögert sich unsere Lieferung aus anderen, vom Auftraggeber zu vertre-
tenden Gründen, so sind wir berechtigt, Ersatz des hieraus entstehenden Schadens 
einschließlich Mehraufwendungen (z.B. Lagerkosten) zu verlangen. Hierfür berech-
nen wir eine pauschale Entschädigung i.H.v. 500,-- EUR pro Kalendertag, beginnend 
mit der Lieferfrist bzw. – mangels einer Lieferfrist – mit der Mitteilung der Versandbe-
reitschaft der Ware.
Der Nachweis eines höheren Schadens und unsere gesetzlichen Ansprüche (insbe-
sondere Ersatz von Mehraufwendungen, angemessene Entschädigung, Kündigung) 
bleiben unberührt; die Pauschale ist aber auf weitergehende Geldansprüche anzu-
rechnen. Dem Auftraggeber bleibt der Nachweis gestattet, dass uns überhaupt kein 
oder nur ein wesentlich geringerer Schaden als vorstehende Pauschale entstanden 
ist.

§ 5 Preise und Zahlungsbedingungen
(1) Sofern im Einzelfall nichts anderes vereinbart ist, gelten unsere jeweils zum Zeit-
punkt des Vertragsschlusses aktuellen Preise, und zwar ab Lager, zzgl. gesetzlicher 
Umsatzsteuer.
(2) Beim Versendungskauf (§ 4 Abs. 1) trägt der Auftraggeber die Transportkosten 
ab Lager und die Kosten einer ggf. vom Auftraggeber gewünschten Transportversi-
cherung. Sofern wir nicht die im Einzelfall tatsächlich entstandenen Transportkosten 
in Rechnung stellen, gilt eine Transportkostenpauschale (ausschließlich Transport-
versicherung) i.H.v. 500,-- EUR als vereinbart. Etwaige Zölle, Gebühren, Steuern und 
sonstige öffentliche Abgaben trägt der Auftraggeber.
(3) Der Kaufpreis ist fällig und zu zahlen innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungsstel-
lung und Lieferung bzw. Abnahme der Ware. Wir sind jedoch, auch im Rahmen einer 
laufenden Geschäftsbeziehung, jederzeit berechtigt, eine Lieferung ganz oder teil-
weise nur gegen Vorkasse durchzuführen. Einen entsprechenden Vorbehalt erklären 
wir spätestens mit der Auftragsbestätigung.
(4) Mit Ablauf vorstehender Zahlungsfrist kommt der Auftraggeber in Verzug. Der 
Kaufpreis ist während des Verzugs zum jeweils geltenden gesetzlichen Verzugs-
zinssatz zu verzinsen. Wir behalten uns die Geltendmachung eines weitergehenden 
Verzugsschadens vor. Gegenüber Kaufleuten bleibt unser Anspruch auf den kauf-
männischen Fälligkeitszins (§ 353 HGB) unberührt.
(5) Dem Auftraggeber stehen Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrechte nur inso-
weit zu, als sein Anspruch rechtskräftig festgestellt oder unbestritten ist. Bei Mängeln 
der Lieferung bleiben die Gegenrechte des Auftraggebers insbesondere gem. § 7 
Abs. 6 Satz 2 dieser AVB unberührt.
(6) Wird nach Abschluss des Vertrags erkennbar (z.B. durch Antrag auf Eröffnung 
eines Insolvenzverfahrens), dass unser Anspruch auf den Kaufpreis durch mangeln-
de Leistungsfähigkeit des Auftraggebers gefährdet wird, so sind wir nach den ge-
setzlichen Vorschriften zur Leistungsverweigerung und – gegebenenfalls nach Frist-
setzung – zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt (§ 321 BGB). Bei Verträgen über die 
Herstellung unvertretbarer Sachen (Einzelanfertigungen) können wir den Rücktritt 
sofort erklären; die gesetzlichen Regelungen über die Entbehrlichkeit der Fristset-
zung bleiben unberührt.

§ 6 Eigentumsvorbehalt
(1) Bis zur vollständigen Bezahlung aller unserer gegenwärtigen und künftigen Forde-
rungen aus dem Kaufvertrag und einer laufenden Geschäftsbeziehung (gesicherte 
Forderungen) behalten wir uns das Eigentum an den verkauften Waren vor.
(2) Die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren dürfen vor vollständiger Bezah-
lung der gesicherten Forderungen weder an Dritte verpfändet, noch zur Sicherheit 
übereignet werden. Der Auftraggeber hat uns unverzüglich schriftlich zu benachrich-
tigen, wenn ein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt oder soweit 
Zugriffe Dritter (z.B. Pfändungen) auf die uns gehörenden Waren erfolgen.
(3) Bei vertragswidrigem Verhalten des Auftraggebers, insbesondere bei Nichtzah-
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lung des fälligen Kaufpreises, sind wir berechtigt, nach den gesetzlichen Vorschriften 
vom Vertrag zurückzutreten oder/und die Ware auf Grund des Eigentumsvorbehalts 
heraus zu verlangen. Das Herausgabeverlangen beinhaltet nicht zugleich die Er-
klärung des Rücktritts; wir sind vielmehr berechtigt, lediglich die Ware heraus zu 
verlangen und uns den Rücktritt vorzubehalten. Zahlt der Auftraggeber den fälligen 
Kaufpreis nicht, dürfen wir diese Rechte nur geltend machen, wenn wir dem Auftrag-
geber zuvor erfolglos eine angemessene Frist zur Zahlung gesetzt haben oder eine 
derartige Fristsetzung nach den gesetzlichen Vorschriften entbehrlich ist.
(4) Der Auftraggeber ist bis auf Widerruf gemäß unten (c) befugt, die unter Eigentums-
vorbehalt stehenden Waren im ordnungsgemäßen Geschäftsgang weiter zu veräu-
ßern und/oder zu verarbeiten. In diesem Fall gelten ergänzend die nachfolgenden 
Bestimmungen.
(a) Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auf die durch Verarbeitung, Vermischung 
oder Verbindung unserer Waren entstehenden Erzeugnisse zu deren vollem Wert, 
wobei wir als Hersteller gelten. Bleibt bei einer Verarbeitung, Vermischung oder Ver-
bindung mit Waren Dritter deren Eigentumsrecht bestehen, so erwerben wir Mitei-
gentum im Verhältnis der Rechnungswerte der verarbeiteten, vermischten oder ver-
bundenen Waren. Im Übrigen gilt für das entstehende Erzeugnis das Gleiche wie für 
die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware.
(b) Die aus dem Weiterverkauf der Ware oder des Erzeugnisses entstehenden For-
derungen gegen Dritte tritt der Auftraggeber schon jetzt insgesamt bzw. in Höhe 
unseres etwaigen Miteigentumsanteils gemäß vorstehendem Absatz zur Sicherheit 
an uns ab. Wir nehmen die Abtretung an. Die in Abs. 2 genannten Pflichten des Auf-
traggebers gelten auch in Ansehung der abgetretenen Forderungen.
(c) Zur Einziehung der Forderung bleibt der Auftraggeber neben uns ermächtigt. Wir 
verpflichten uns, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Auftraggeber sei-
nen Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber nachkommt, kein Mangel seiner Lei-
stungsfähigkeit vorliegt und wir den Eigentumsvorbehalt nicht durch Ausübung eines 
Rechts gem. Abs. 3 geltend machen. Ist dies aber der Fall, so können wir verlangen, 
dass der Auftraggeber uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner 
bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen 
Unterlagen aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt. Außer-
dem sind wir in diesem Fall berechtigt, die Befugnis des Auftraggebers zur weiteren 
Veräußerung und Verarbeitung der unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren zu 
widerrufen.
(d) Übersteigt der realisierbare Wert der Sicherheiten unsere Forderungen um mehr 
als 10%, werden wir auf Verlangen des Auftraggeber Sicherheiten nach unserer Wahl 
freigeben.

§ 7 Mängelansprüche des Auftraggebers
(1) Für die Rechte des Auftraggebers bei Sach- und Rechtsmängeln (einschließlich 
Falsch- und Minderlieferung sowie unsachgemäßer Montage oder mangelhafter 
Montageanleitung) gelten die gesetzlichen Vorschriften, soweit nachfolgend nichts 
anderes bestimmt ist. In allen Fällen unberührt bleiben die gesetzlichen Sonder-
vorschriften bei Endlieferung der unverarbeiteten Ware an einen Verbraucher, auch 
wenn dieser sie weiterverarbeitet hat (Lieferantenregress gem. §§ 478 BGB). An-
sprüche aus Lieferantenregress sind ausgeschlossen, wenn die mangelhafte Ware 
durch den Auftraggeber oder einen anderen Unternehmer, z.B. durch Einbau in ein 
anderes Produkt, weiterverarbeitet wurde.
(2) Grundlage unserer Mängelhaftung ist vor allem die über die Beschaffenheit der 
Ware getroffene Vereinbarung. Als Vereinbarung über die Beschaffenheit der Ware 
gelten alle Produktbeschreibungen und Herstellerangaben, die Gegenstand des ein-
zelnen Vertrages sind oder von uns (insbesondere in Katalogen oder auf unserer 
Internet-Homepage) zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses öffentlich bekannt ge-
macht waren.
(3) Soweit die Beschaffenheit nicht vereinbart wurde, ist nach der gesetzlichen Rege-
lung zu beurteilen, ob ein Mangel vorliegt oder nicht (§ 434 Abs. 1 S. 2 und 3 BGB). 
Für öffentliche Äußerungen des Herstellers oder sonstiger Dritter (z.B. Werbeaussa-
gen), auf die uns der Auftraggeber nicht als für ihn kaufentscheidend hingewiesen 
hat, übernehmen wir jedoch keine Haftung.
(4) Die Mängelansprüche des Auftraggebers setzen voraus, dass er seinen gesetz-
lichen Untersuchungs- und Rügepflichten (§§ 377, 381 HGB) nachgekommen ist. Bei 
Baustoffen und anderen, zum Einbau oder sonstigen Weiterverarbeitung bestimm-
ten Waren hat eine Untersuchung in jedem Fall unmittelbar vor der Verarbeitung zu 
erfolgen. Zeigt sich bei der Lieferung, der Untersuchung oder zu irgendeinem spä-
teren Zeitpunkt ein Mangel, so ist uns hiervon unverzüglich schriftlich Anzeige zu 
machen. In jedem Fall sind offensichtliche Mängel innerhalb von 3 Arbeitstagen ab 
Lieferung und bei der Untersuchung nicht erkennbare Mängel innerhalb der glei-
chen Frist ab Entdeckung schriftlich anzuzeigen. Versäumt der Auftraggeber die ord-
nungsgemäße Untersuchung und/oder Mängelanzeige, ist unsere Haftung für den 
nicht bzw. nicht rechtzeitig oder nicht ordnungsgemäß angezeigten Mangel nach 
den gesetzlichen Vorschriften ausgeschlossen.
(5) Ist die gelieferte Sache mangelhaft, können wir zunächst wählen, ob wir Nacher-
füllung durch Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) oder durch Lieferung einer 
mangelfreien Sache (Ersatzlieferung) leisten. Unser Recht, die Nacherfüllung unter 
den gesetzlichen Voraussetzungen zu verweigern, bleibt unberührt.
(6) Wir sind berechtigt, die geschuldete Nacherfüllung davon abhängig zu machen, 
dass der Auftraggeber den fälligen Kaufpreis bezahlt. Der Auftraggeber ist jedoch 
berechtigt, einen im Verhältnis zum Mangel angemessenen Teil des Kaufpreises zu-
rückzubehalten.
(7) Der Auftraggeber hat uns die zur geschuldeten Nacherfüllung erforderliche Zeit 
und Gelegenheit zu geben, insbesondere die beanstandete Ware zu Prüfungs-
zwecken zu übergeben. Im Falle der Ersatzlieferung hat uns der Auftraggeber die 
mangelhafte Sache nach den gesetzlichen Vorschriften zurückzugeben. Die Nach-

erfüllung beinhaltet weder den Ausbau der mangelhaften Sache noch den erneuten 
Einbau, wenn wir ursprünglich nicht zum Einbau verpflichtet waren.
(8) Die zum Zweck der Prüfung und Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, 
insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten sowie ggf. Ausbau- 
und Einbaukosten tragen bzw. erstatten wir nach Maßgabe der gesetzlichen Rege-
lung, wenn tatsächlich ein Mangel vorliegt. Andernfalls können wir vom Auftraggeber 
die aus dem unberechtigten Mangelbeseitigungsverlangen entstandenen Kosten 
(insbesondere Prüf- und Transportkosten) ersetzt verlangen, es sei denn, die feh-
lende Mangelhaftigkeit war für den Auftraggeber nicht erkennbar.
(9) In dringenden Fällen, z.B. bei Gefährdung der Betriebssicherheit oder zur Abwehr 
unverhältnismäßiger Schäden, hat der Auftraggeber das Recht, den Mangel selbst 
zu beseitigen und von uns Ersatz der hierzu objektiv erforderlichen Aufwendungen 
zu verlangen. Von einer derartigen Selbstvornahme sind wir unverzüglich, nach Mög-
lichkeit vorher, zu benachrichtigen. Das Selbstvornahmerecht besteht nicht, wenn 
wir berechtigt wären, eine entsprechende Nacherfüllung nach den gesetzlichen Vor-
schriften zu verweigern.
(10) Wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist oder eine für die Nacherfüllung vom 
Auftraggeber zu setzende angemessene Frist erfolglos abgelaufen oder nach den 
gesetzlichen Vorschriften entbehrlich ist, kann der Auftraggeber vom Kaufvertrag 
zurücktreten oder den Kaufpreis mindern. Bei einem unerheblichen Mangel besteht 
jedoch kein Rücktrittsrecht.
(11) Ansprüche des Auftraggebers auf Schadensersatz bzw. Ersatz vergeblicher Auf-
wendungen bestehen auch bei Mängeln nur nach Maßgabe von § 8 und sind im 
Übrigen ausgeschlossen.

§ 8 Sonstige Haftung
(1) Soweit sich aus diesen AVB einschließlich der nachfolgenden Bestimmungen 
nichts anderes ergibt, haften wir bei einer Verletzung von vertraglichen und außerver-
traglichen Pflichten nach den gesetzlichen Vorschriften.
(2) Auf Schadensersatz haften wir – gleich aus welchem Rechtsgrund – im Rahmen 
der Verschuldenshaftung bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Bei einfacher Fahr-
lässigkeit haften wir, vorbehaltlich gesetzlicher Haftungsbeschränkungen (z.B. Sorg-
falt in eigenen Angelegenheiten; unerhebliche Pflichtverletzung), nur
a) für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesund
heit,
b) für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (Verpflichtung, 
deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst 
ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und 
vertrauen darf); in diesem Fall ist unsere Haftung jedoch auf den Ersatz des vorher-
sehbaren, typischerweise eintretenden Schadens begrenzt.
(3) Die sich aus Abs. 2 ergebenden Haftungsbeschränkungen gelten auch bei 
Pflichtverletzungen durch bzw. zugunsten von Personen, deren Verschulden wir 
nach gesetzlichen Vorschriften zu vertreten haben. Sie gelten nicht, soweit wir einen 
Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Ware 
übernommen haben und für Ansprüche des Auftraggebers nach dem Produkthaf-
tungsgesetz.
(4) Wegen einer Pflichtverletzung, die nicht in einem Mangel besteht, kann der Auf-
traggeber nur zurücktreten oder kündigen, wenn wir die Pflichtverletzung zu vertre-
ten haben. Ein freies Kündigungsrecht des Auftraggebers (insbesondere gem. §§ 
650, 648 BGB) wird ausgeschlossen. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Vorausset-
zungen und Rechtsfolgen.

§ 9 Verjährung
(1) Abweichend von § 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB beträgt die allgemeine Verjährungsfrist 
für Ansprüche aus Sach- und Rechtsmängeln ein Jahr ab Ablieferung. Soweit eine 
Abnahme vereinbart ist, beginnt die Verjährung mit der Abnahme.
(2) Handelt es sich bei der Ware jedoch um ein Bauwerk oder eine Sache, die ent-
sprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden ist 
und dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat (Baustoff), beträgt die Verjährungsfrist 
gemäß der gesetzlichen Regelung 5 Jahre ab Ablieferung (§ 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB). 
Unberührt bleiben auch weitere gesetzliche Sonderregelungen zur Verjährung (ins-
bes. § 438 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 3, §§ 444, 445b BGB).
(3) Die vorstehenden Verjährungsfristen des Kaufrechts gelten auch für vertragliche 
und außervertragliche Schadensersatzansprüche des Auftraggeber, die auf einem 
Mangel der Ware beruhen, es sei denn die Anwendung der regelmäßigen gesetz-
lichen Verjährung (§§ 195, 199 BGB) würde im Einzelfall zu einer kürzeren Verjährung 
führen. Schadensersatzansprüche des Auftraggebers gem. § 8 Abs. 2 Satz 1 und 
Satz 2(a) sowie nach dem Produkthaftungsgesetz verjähren jedoch ausschließlich 
nach den gesetzlichen Verjährungsfristen.

§ 10 Rechtswahl und Gerichtsstand
(1) Für diese AVB und die Vertragsbeziehung zwischen uns und dem Auftraggeber 
gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss internationalen 
Einheitsrechts, insbesondere des UN-Kaufrechts.
(2) Ausschließlicher – auch internationaler Gerichtsstand für alle sich aus dem Ver-
tragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten ist unser Ge-
schäftssitz in Mannheim. Wir sind jedoch in allen Fällen auch berechtigt, Klage am 
Erfüllungsort der Lieferverpflichtung gemäß diesen AVB bzw. einer vorrangigen In-
dividualabrede oder am allgemeinen Gerichtsstand des Auftraggebers zu erheben. 
Vorrangige gesetzliche Vorschriften, insbesondere zu ausschließlichen Zuständig-
keiten, bleiben unberührt.

Stand: JUNI 2019
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